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Ukraine-Hilfe und die Schuldenbremse
Bundesrat Ignazio Cassis reist an dieHelfer-Konferenz nach London – ohne konkretes Angebot.

Stefan Bühler

Aussenminister Ignazio Cassis
reist am Donnerstag nach Lon-
don. Dort findet diese Woche
die nächste Wiederaufbaukon-
ferenz für die Ukraine statt. Sie
folgt auf die Konferenz von Lu-
gano, wo Cassis im Juli 2022,
kurznachKriegsausbruch, über
40 Regierungschefs empfing.
Damalswurdendiewichtigsten
Prinzipien für den Wiederauf-
bau festgelegt. Es war ein Hoff-
nungsschimmer fürdieUkraine.
Die Schweiz und vor allemCas-
sis heimsten international viel
Lob ein.

Inzwischen sind die Erinne-
rungen an dieses Engagement
verblasst. Statt Lob ist nun Kri-
tik zu hören: Der Bund tue zu
wenigbei derDurchsetzungder
Russland-Sanktionen, monier-
ten etwadie grossenwestlichen
Industriestaaten der G7. Die
Schweiz, die sich zu Beginn des
Krieges als besonders engagier-
teNothelferin profilierte, ist zu-
rückgefallen.

InLondonstehennun«kon-
kreteMassnahmen imZentrum,
mit denen derWiederaufbau in

derUkrainevorangebrachtwer-
den kann». So teilte es das
AussendepartementamMontag
mit.WaskonkreteMassnahmen
der Schweiz betrifft, reist der
Aussenminister abermit leeren
Händen an.

Cassis kann an der Konfe-
renz zwar auf bereits geleistete
Hilfe verweisen: Über 1,3 Mil-
liardenFrankenweist der Bund
aus. Über eine Milliarde sind
freilichAusgaben für geflüchte-
te Personen aus der Ukraine in
der Schweiz, die übrigen rund
300 Millionen für humanitäre
Hilfe. Die Summen hören sich
spektakulär an – doch gemes-
sen an ihrem Wohlstand ist
auch die humanitäre Hilfe der
Schweiz bestenfalls Durch-
schnitt.

Gelddankeinem
buchhalterischenKniff
Daranändert einerstesWieder-
aufbaupaket, das im April ge-
schnürt wurde, kaumetwas: 1,8
Milliarden sollenbis 2028 indie
Ukraine fliessen. Das Geld
stammtausderKasse der inter-
nationalen Zusammenarbeit
(IZA). SchondiesesGeldwurde

weitgehend via einen buchhal-
terischen Kniff frei gemacht:
Sämtliche Gelder, die aufgrund
der Teuerung in die IZA-Kasse
fliessen,werden fürdieUkraine
reserviert. Zudem werden Mit-
tel von anderen IZA-Projekten
umgeleitet.Mit andernWorten:

Man nimmt Gelder, die für an-
dereKrisenregionennamentlich
imWeltsüden reserviertwaren,
und deklariert sie als Ukraine-
Hilfe.

Das ist bemerkenswert,
denn noch im Februar sagte
Cassis im InterviewmitCHMe-
dia: «So schrecklichderKrieg in
der Ukraine ist, es gibt noch
mehr Kriege und Konflikte auf
derWelt. ZiehenwirunsausRe-
gionenundLändern zurück,wo
unsere Unterstützung nötig ist
und sehr geschätzt wird, würde
das nicht verstanden.»

Am Dienstag doppelte die
Chefin der Direktion für Ent-
wicklungundZusammenarbeit,
PatriciaDanzi, nach.SeitKriegs-
ausbruch seienbereits 200Mil-
lionenpro Jahr inder IZA fürdie
Ukraine «zusammengekratzt»
worden.Dies sei vertretbar und
in diesem Umfang auch in Zu-
kunft richtig, zumal der Ukrai-
ne-Krieg Europa betreffe und
die Schweiz in Europa liege.
WolledieSchweiz ihr internatio-
nalesEngagement aber aufheu-
tigem Niveau erhalten, sei es
nichtmöglich,weitere IZA-Gel-
der fürdenWiederaufbau inder

Ukraine abzuziehen. Das sagte
Danzi bei der Präsentation der
IZA-Botschaft für die Jahre
2025–2028.

Ob der Gesamtbundesrat
das auch so sieht, dürfte Cassis
schon bald herausfinden. Seit
April ist eine interdepartement-
aleArbeitsgruppedaran,Optio-
nen vorzubereiten, «wie die
Schweizer Beteiligung amWie-
deraufbau in der Ukraine über
die internationale Zusammen-
arbeit hinaus ausgerichtet wer-
den könnte». So steht es im
Communiqué vomMontag.

GreiftdieSchuldenbremse
–oderwirdsieumschifft?
Dem Vernehmen nach stehen
diese Optionen am 28. Juni im
Bundesrat zur Debatte. Über
denUmfangdieser langfristigen
Hilfe ist bisher wenig bekannt.
Insider sagen, es gehe um rund
zwei Milliarden Franken über
mehrere Jahre hinweg. Weitge-
hend unbestritten ist im Bun-
desrat, dass die Schweiz in der
Ukraine langfristighelfenmuss.
Allerdings ist noch nicht klar,
wie diese künftigen Ausgaben
verbucht werden sollen.

Vereinfacht gesagt stehen zwei
Varianten zur Diskussion:Wird
dieUkraine-Hilfe als«ausseror-
dentliche Ausgabe» deklariert,
untersteht sie nicht der Schul-
denbremse. Dann muss das
Geld auch nicht kurzfristig an-
dernorts eingespartwerden,wie
kürzlich dieNZZberichtete. Al-
lerdings stellt das Finanzhaus-
haltgesetz strenge Bedingun-
gen, wann ein Aufwand als
ausserordentlich gilt: Nur bei
«aussergewöhnlichen und vom
Bund nicht steuerbaren Ent-
wicklungen».

Der Ukraine-Krieg ist zwei-
fellos ein aussergewöhnliches
Ereignis. Der Wiederaufbau
wird sichaberüber Jahrehinzie-
henunddürfte insofernweitge-
hend plan- und steuerbar sein.
BefindetderBundesrat, dassdie
Gelder für die Ukraine nicht an
der Schuldenbremse vorbeige-
schleustwerdenkönnen, stehen
anderswo Sparprogramme an.
Infrage kommen etwa die IZA,
die Armee, die Landwirtschaft
oder Bildung und Forschung.
Der reichen Schweiz stünde
danneinepeinlicheDebattebe-
vor.

Welle von Cyberangriffen: Wunsch nach neuem Grundrecht
Genf kennt als erster Kanton ein Recht auf digitale Unversehrtheit, der Bund könnte folgen.Was die Verfassungsänderung bringt.

Julian Spörri

Schweizerinnen und Schweizer
können sich sicher sein: Ihre
persönliche Freiheit wird durch
die Bundesverfassung garan-
tiert. InArtikel 10 ist dasGrund-
recht auf körperlicheundgeisti-
geUnversehrtheit festgeschrie-
ben. Doch die Frage ist: Reicht
diese Formulierung in Zeiten
der fortschreitendenDigitalisie-
rung noch aus?

Wir alle sind imNetzmit im-
mer mehr und immer sensible-
renDatenexponiert. ImGleich-
schritt steigen die Möglichkei-
ten der Überwachung und der
Missbrauch – die aktuelleWelle
vonCyberattackenzeugtdavon.

Im Kanton Genf haben die
BürgerinnenundBürgernunals
erste in der Schweiz ein Recht
auf digitale Unversehrtheit ein-
gefordert. Beispielhaft gespro-
chenwird damit signalisiert: Es
ist genauso schlimm, ungefragt
dieDatenvon jemandemzuver-
wenden, wie eine Person zu
schlagen oder zumobben.

Die Verfassungsänderung,
angestossen durch die Genfer
FDP, wurde am Sonntag mit
einem Ja-Stimmen-Anteil von
94 Prozent angenommen. Sie
beinhaltet unter anderem ein
RechtaufSchutzvorDatenmiss-
brauch, ein Recht auf ein Off-
line-Leben und ein Recht auf
Vergessen – also das Löschen
vonDaten.

AlleParteien
sind imBoot
AndereWestschweizerKantone
habenähnlicheVorhaben inder
Pipeline.Eineparlamentarische
Initiative von Nationalrat Sa-
muelBendahan (SP/VD) fordert

das Recht auf digitale Unver-
sehrtheit zudem auf nationaler
Ebene. Sie wurde von Politike-
rinnen aller Parteien mitunter-
zeichnetundsoll imVergleichzu
kantonalen Vorlagen nicht nur
diedigitaleBeziehungzwischen
Bürger und Staat regeln, son-
dern sichauchaufDaten imBe-
sitz vonUnternehmenbeziehen,
wie den Tech-Giganten.

«Das klare Votum in Genf
zeigt, dassdieBevölkerung ihre
Rechte im Internet nicht ge-
schützt sieht.DieCyberattacken
in den letzten Wochen haben

denHandlungsbedarfnochmals
unterstrichen», sagtBendahan.
Was aber könnte ein neues
Recht auf digitale Unversehrt-
heit konkret bewirken?

Kritiker argumentieren,dass
die rechtlichen Bestimmungen
ausreichen – dank des Daten-
schutzgesetzes. Hapern tue es
dagegen an der Umsetzung. So
bezeichneteFlorentThouvenin,
Professor für Informations- und
Kommunikationsrecht an der
Uni Zürich, die Einführung
einesneuenGrundrechtsgegen-
über dem Branchenportal In-

side-IT als «Symbolpolitik». Es
gehe auch im digitalen Umfeld
um eine Beeinträchtigung der
geistigen Unversehrtheit, die
bereits inderVerfassungveran-
kert ist, undnicht umeineneue,
separate digitale Identität.

Davon lässt sich Johan Ro-
chel nicht beirren. Die heutige
Verfassung könne zwar ver-
schieden ausgelegtwerden, an-
erkenntder Jurist undEthik-For-
scher an der ETH Lausanne.
«Verankert man explizit das
Recht auf digitale Unversehrt-
heit,wirddieAusgangslageaber

eindeutig.» Ein Opfer eines
Datenklauskönnte sichdereinst
auf dieses Grundrecht berufen,
um vor Gericht wegen unzurei-
chenden Sicherheitsstandards
zu klagen.

NochvormöglichenAuswir-
kungen auf Gerichtsprozesse
löse das Recht auf digitale Un-
versehrtheit dringend nötige
ÜberlegungenseitensBehörden
und Firmen aus, ist sich Rochel
sicher. «Alle müssen sich die
Frage stellen,wie konkretePro-
jekte mit dem neuen Grund-
recht in Einklang gebracht wer-

den können. Dies auch beim
Einsatz von neuen Technolo-
gien, für die es noch keine spe-
zifischen Gesetzesparagrafen
gibt.» Aktuell ist die künstliche
Intelligenz ein solcher Fall.

«NiemandkanndieAugen
verschliessen»
Gleichzeitig ist klar, dass das
Recht auf digitale Unversehrt-
heit ein abstraktes Konstrukt
bleibt – der Umsetzung kommt
deshalb auch hier die entschei-
dende Bedeutung zu.

DigitalexpertePhilippeThe-
vozvonSicpa,demweltweit füh-
renden Anbieter von Sicher-
heitsdruckfarben für Bankno-
ten, zieht einenVergleich: «Das
Grundrecht auf Bildung bringt
nur dann etwas, wenn der Staat
Schulenerrichtet.Genauso ist es
beim Recht auf digitale Unver-
sehrtheit: Esbraucht einenpoli-
tischen Willen und technologi-
sche Innovationen – etwa auf
dem Gebiet der Verschlüsse-
lung –, damit Staat und Firmen
die Sicherheit im digitalen
Raumgewährleisten können.»

Sicpahat vordiesemHinter-
grund an ihrem Sitz im waadt-
ländischen Prilly den Campus
«unlimitrust» eröffnet, der
Start-ups,FirmenundForschen-
de der ETH Lausanne vereint.
Bis zu 3000 Menschen sollen
Lösungen entwickeln, die Ver-
trauen in neue Technologien
schaffen. Thevoz hofft, dass ein
Recht auf digitale Unversehrt-
heit in der Schweiz einen Sensi-
bilisierungsschubauslösenwird.
«Mit einem Grundrecht in der
Verfassung könnte niemand
mehrdieAugenvorderNotwen-
digkeit des Datenschutzes ver-
schliessen.»

Die jüngsten Hackerangriffe lösen politische Diskussionen aus. Bild: Thapana Onphalai/iStockphoto

«Soschreck-
lichderKrieg
inderUkraine
ist, esgibt
nochmehr
Kriegeund
Konflikteauf
derWelt.»

IgnazioCassis
Aussenminister der Schweiz


